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Vollzug des Landestransparenzgesetzes - LTranspG 
Ihrer Anfrage vom 11. Januar 2019 wegen Beförderungen bei den einzelnen 
Ministerien in RLP (#35738) 

Ihre Anfrage vom 11. Januar 2019 in o. g. Angelegenheit beantworte ich wie folgt: 

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass der Staatskanzlei 

keine Übersicht über Beförderungsstellen der Landesregierung vorliegt. Die 

Beförderungen werden zudem in den einzelnen Ministerien in eigener Verantwortung 

vorbereitet und insofern gibt es auch keine Verpflichtung der Ressorts, derartige Listen zu 

erstellen und diese der Staatskanzlei zu übermitteln. Im Übrigen gibt es ebenso wenig eine 

Verpflichtung der Dienststellen, Beförderungen durchzuführen. 

Ich bedauere, Ihnen keine weiterführende Antwort geben zu können. 

Sie haben die Möglichkeit, den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Postfach 30 40, 55020 Mainz, (Telefon: +49 (0) 6131 

208-2449, Telefax: +49 (0) 6131 208-2497, E-Mail: poststelle(@datenschutz.rlp.de) 

anzurufen, wenn eine Verletzung des Rechts auf Informationszugang nach dem 

Landestransparenzgesetz geltend gemacht wird. 

Bitte beachten Sie auch die datenschutzrechtlichen Hinweise unter www.stk.rtp.de. 
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Rechtsbehelfsbelehruna: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 

erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, Peter- 

Altmeier-Allee 1, 55116 Mainz schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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